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Erwägungen

E. 9
März 1994 S 201 Verkehrspolitik. Interpellationen 2. Es trifft zu, dass die Budgetkredite
des Bundes für Lärm- schutzmassnahmen in Städten und Gemeinden nicht voll aus-
geschöpft werden, weil eben die Eigenbelastung der Gemein- den aus allgemeinen Mitteln
zu hoch ist und die entsprechen- den kommunalen Kredite nicht gesprochen werden
können. 3. Der Verkehrs- und Kommunalpolitiker in mir ist nicht befrie- digt, der
Finanzpolitiker ist es teilweise. Summa summarum bin ich, aufgerundet, ungefähr zu 40
Prozent, also teilweise, befriedigt. Schluss der Sitzung um 19.45 Uhr La séance est levée à
19 h 45
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